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40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

AMG 1983 §83 Abs1 Z2;

AMG 1983 §84 Abs1 Z3;

AVG §37;

VStG §5 Abs1;

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Rechtssatz

Bei Übertretungen nach § 83 Abs. 1 Z. 2 AMG 1983 und § 84 Abs. 1 Z. 3 AMG 1983, zu deren Tatbestand der Eintritt

eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört, handelt es sich um Ungehorsamsdelikte iSd § 5 Abs. 1 zweiter Satz

VStG, sodass es dem Besch obliegt, glaubhaft zu machen, dass ihn an der Verletzung dieser Verwaltungsvorschrift kein

Verschulden tri<t. Zu einer solchen Glaubhaftmachung ist es erforderlich, dass der Beschuldigte initiativ, von sich aus

in substantiierter Form alles darlegt, was für seine Entlastung spricht, wozu die Darlegung gehört, dass er Maßnahmen

getro<en habe, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift mit gutem

Grund erwarten ließ.Bei Übertretungen nach Paragraph 83, Absatz eins, Zi<er 2, AMG 1983 und Paragraph 84, Absatz

eins, Zi<er 3, AMG 1983, zu deren Tatbestand der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört, handelt es

sich um Ungehorsamsdelikte iSd Paragraph 5, Absatz eins, zweiter Satz VStG, sodass es dem Besch obliegt, glaubhaft

zu machen, dass ihn an der Verletzung dieser Verwaltungsvorschrift kein Verschulden tri<t. Zu einer solchen

Glaubhaftmachung ist es erforderlich, dass der Beschuldigte initiativ, von sich aus in substantiierter Form alles darlegt,

was für seine Entlastung spricht, wozu die Darlegung gehört, dass er Maßnahmen getro<en habe, die unter den

vorhersehbaren Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift mit gutem Grund erwarten ließ.
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